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1 Allgemeine Regelungen 

 
1.1 Geltungsbereich 

 
Diese Dienstanweisung (DA) gilt für alle Mitarbeitende der Stadt Bergisch Gladbach in-
klusive der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen! 
Die grau hinterlegten Textpassagen müssen von allen Mitarbeitenden der Stadt Bergisch Glad-
bach angewendet werden, die mit ihrer Arbeit Auswirkung auf die Finanzmittel haben. 
 
 
1.2 Allgemeines 
 
Diese DA enthält die für die Stadt Bergisch Gladbach notwendigen näheren und ergänzenden 
Vorschriften und Regelungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben 
der Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit Zahlungsmitteln so-
wie zur Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen gemäß § 32 der Kommunalhaus-
haltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). 
 
Diese DA muss von allen städtischen Mitarbeitenden eigenverantwortlich angewendet werden. 
Sie beschreibt Arbeitsabläufe, deren Berücksichtigung dem Erfordernis der buchhalterischen 
Grundsätze Rechnung trägt und so für einen geordneten Geschäftsablauf der Finanzbuchhaltung 
innerhalb der Verwaltung sorgt. Insofern ist die Beachtung und Anwendung nicht nur für den Be-
reich der Finanzbuchhaltung, sondern auch für die in den Fachabteilungen mit Finanzvorgängen 
betrauten Bereiche/Personen bindend.  
 
 
1.3 Organisation und Aufgaben der Finanzbuchhaltung 
 
Die Finanzbuchhaltung gehört zum Fachbereich Finanzen. Sie gliedert sich in die Bereiche: 

- Geschäftsbuchhaltung, 
- Kosten- und Leistungsrechnung,  
- Stadtkasse und 
- Vollstreckung. 

 
Diese Bereiche nehmen gemeinsam die gesetzlich übertragenen Aufgaben der Finanzbuchhal-
tung wahr. Die der Finanzbuchhaltung gesetzlich übertragenen, eigenen und auftragsweise zu 
erledigenden Aufgaben umfassen insbesondere: 

- die Buchführung, 
- die Zahlungsabwicklung, 
- die Mahnung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen sowie die 

Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen und 
- die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen. 

 
 
Der Finanzbuchhaltung können weitere Aufgaben durch die Bürgermeisterin bzw. den Bürger-
meister übertragen werden. Die Übertragung ist nur zulässig, sofern gesetzliche Vorschriften dem 
nicht entgegenstehen, dies im Interesse der Stadt Bergisch Gladbach liegt und die eigenen Auf-
gaben nicht beeinträchtigt werden. 
 
Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten können funktional begrenzte Aufgabenbe-
reiche der Finanzbuchhaltung auch durch andere Stellen der Verwaltung wahrgenommen wer-
den. Entsprechende Regelungen werden von der Kämmerin bzw. dem Kämmerer in Abstimmung 
mit den für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung Verantwortlichen verfügt. Ebenso 
sind besondere Regelungen der Kommunalen Finanzwirtschaft, die aufgrund außergewöhnlicher 
Entwicklungen oder Situationen erlassen werden (z.B. die Möglichkeit der finanziellen 
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Isolierungen in der Vergangenheit bedingt durch die Corona-Pandemie oder die Ukrainekrise), 
zu beachten und einzuhalten. 
 
 
1.4 Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung 
 
Für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung sind nach den Vorschriften der Gemein-
deordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jeweils eine verantwortliche Person und eine Stell-
vertretung zu bestellen. Die Festlegung der Verantwortlichkeiten ergibt sich aus der jeweils gel-
tenden Organisationsverfügung zur Struktur des Fachbereiches Finanzen und ist in der „Verfü-
gung zur Festlegung der Verantwortlichkeiten gemäß GO NRW/KomHVO NRW“ in der jeweils 
gültigen Fassung festgelegt.  
 
Soweit die gesetzlichen Vorschriften und diese Dienstanweisung nichts anderes bestimmen, trifft 
die für die Finanzbuchhaltung verantwortliche Person die im Interesse einer ordnungsgemäßen 
Führung der Finanzbuchhaltung erforderlichen Regelungen. 
 
Die für die Zahlungsabwicklung verantwortliche Person hat u.a. die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, die einen ordnungsgemäßen Ablauf der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätssiche-
rung (in Zusammenarbeit mit der Kämmerei) gewährleisten. 
 
Die Verteilung der Dienstgeschäfte auf die Dienstkräfte regelt die jeweils verantwortliche Person 
für ihren Zuständigkeitsbereich. Sobald sie die ordnungsgemäße Führung der Finanzbuchhaltung 
oder der Zahlungsabwicklung gefährdet sieht, hat sie die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung zu 
unterrichten. Diese obliegt gem. § 32 Abs. 4 KomHVO NRW der Kämmerin bzw. dem Kämmerer. 
 
 
1.5 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
 
Die Erfassung von Geschäftsvorfällen in der Finanzsoftware oder in einer zugelassenen Neben-
buchhaltung (Fachverfahren) obliegt den zuständigen Fachbereichen. Hierbei sind die Grunds-
ätze ordnungsgemäßer Buchführung zu beachten, insbesondere 

- Es gilt das Belegprinzip mit dem Grundsatz „Keine Buchung ohne begründenden Beleg 
bzw. begründende Unterlagen“. 

- Eine sachverständige dritte Person muss sich in der Buchführung in angemessener Zeit 
zurechtfinden und sich einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und die Vermögenslage 
der Stadt Bergisch Gladbach einer jeden Rechenperiode verschaffen können. 

- Die buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle müssen richtig, vollständig, sicher und zeitge-
recht erfasst sein sowie sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen (Beleg- 
und Journalfunktion). 

- Die Geschäftsvorfälle sind so zu verarbeiten, dass sie jederzeit geordnet darstellbar sind 
und einen Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gewährleisten (Kon-
tenfunktion). 

- Die Buchungen müssen einzeln und geordnet nach Konten und diese fortgeschrieben 
nach Kontensummen oder Salden sowie nach Abschlusspositionen dargestellt und jeder-
zeit lesbar gemacht werden können. 

 
 
 
2 Grundsätzlicher Geschäftsprozess 

 
Die verbindlichen kreditorischen (bzw. zahlungsempfangenden) und debitorischen (bzw. zah-
lungspflichtigen) Geschäftsprozesse sind in der Anlage 1 dieser DA dargestellt. 
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2.1 Auftragsvergabe 

Vor jeder finanziellen Verpflichtung der Stadt durch Kauf, Bestellung, Auftragsvergabe o.ä. ist 
dafür Sorge zu tragen, dass die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen (entsprechend dem 
Vergaberecht). Die Berechtigung zur Vergabe von Aufträgen ergibt sich aus den Vergabegrund-
sätzen für Gemeinden (ab dem 01.01.2026 nach § 75a GO NRW), den örtlich festgelegten Verga-
beregelungen sowie der „Dienstanweisung zur Regelung der Unterschriftsbefugnisse innerhalb 
der Stadtverwaltung Bergisch Gladbach“ in der jeweils geltenden Fassung.  
 
Um die Liquidität bei Rechnungseingang zu gewährleisten, sind grundsätzlich alle Aufträge ab 
5.000 Euro als Bestellung zu erfassen. Der Vordruck ist von der zuständigen Fachabteilung aus-
zufüllen und der Geschäftsbuchhaltung zuzuleiten (siehe Intranet unter Formulare: „Papierba-
sierte Formulare“ – „Haushalt“ – „Auszahlung-Einzahlung-Anordnung“ – „Bestellung“). Die Ge-
schäftsbuchhaltung vergibt daraufhin eine Bestellnummer. Diese im Finanzsystem erzeugte Be-
stellnummer (Mittelreservierung) wird der Fachabteilung mitgeteilt (Duplikat oder per Mail). Die 
kontierende Fachabteilung muss diese Bestellnummer auf (jeder betroffenen!) Kontierungsan-
ordnung angeben, damit die reservierten Mittel bei der Buchung in Anspruch genommen werden. 
 
Achtung! Die Stadt Bergisch Gladbach tritt gegenüber Dienstleistern und Lieferanten nicht in 
Vorkasse. Zur Kontierungs-/Anordnungserstellung ist eine begründende Unterlage (i.d.R. eine 
Rechnung) notwendig, zudem muss überprüfbar sein, ob die Lieferung und Leistung entspre-
chend der zugrundeliegenden Vereinbarung oder Bestellung fristgerecht, sachgemäß, vollständig 
und mängelfrei ausgeführt worden ist. 

 
 
2.2 Rechnungseingang 

An die Stadt Bergisch Gladbach gestellte Rechnungen dürfen grundsätzlich in Papierform, als 
PDF-Rechnung per E-Mail oder als E-Rechnung über das E-Rechnungsportal des Landes Nord-
rhein-Westfalen angenommen werden. 
 
Gemäß § 6 E-Rechnungsverordnung NRW dürfen PDF-Rechnungen allerdings nur angenom-
men werden, sofern diese nach Erfüllung eines Direktauftrags ohne Vergabeverfahren ge-
stellt werden. Die Wertgrenze (orientiert an den Absoluten Wertgrenzen der Stadt Bergisch Gla-
dbach) darf nicht überschritten werden. Bei Rechnungen mit höheren Beträgen müssen die 
Dienstleister und Lieferanten zwingend E-Rechnungen über das E-Rechnungsportal NRW oder 
Papierrechnungen einreichen. Dies dient der rechtlichen Absicherung der Stadt, Rechnungen 
revisionssicher abzulegen. 
 
Zur weiteren Vorgehensweise bei PDF- und E-Rechnungen wird auf die beigefügten Leitfäden 
verwiesen (siehe Anlagen 3 und 4). 

 
 
2.3 Prüfung und Kontierung der Rechnung 

 
2.3.1 Aufbau und Inhalt von Kontierungen/Anordnungen 
 
Hierzu wird auf die im Intranet hinterlegten und ständig aktualisierten Formulare („Papierbasierte 
Formulare“ – „Haushalt“ – „Auszahlung-Einzahlungs-Anordnung“) verwiesen. Dort sind auch die 
jeweiligen Ausfüllanleitungen für Kontierungen hinterlegt. 

 
 
 
 

https://intra.stadt-gl.de/dienstregelungen/vergabe/Absolute%20Wertgrenzen/Absolute%20Wertgrenzen%2003-2025.pdf#search=kommunale%20vergabegrunds%C3%A4tze
https://intra.stadt-gl.de/dienstregelungen/vergabe/Absolute%20Wertgrenzen/Absolute%20Wertgrenzen%2003-2025.pdf#search=kommunale%20vergabegrunds%C3%A4tze
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2.3.2 Anordnungsberechtigungen 
 
Im Rahmen der Bewirtschaftungsbefugnis sind die Dienststellen ermächtigt, die notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, die zu Einnahmen und Ausgaben führen können. Dies schließt das Recht 
ein, die notwendigen Kassenanordnungen zu erteilen. Die Anordnungsberechtigungen (zur Un-
terzeichnung in dem Feld „Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister i.V. / i.A.“) bei der Stadt Ber-
gisch Gladbach ergeben sich aus Ziffer III Punkt 5 der hierfür erlassenen „Dienstanweisung zur 
Regelung der Unterschriftsbefugnisse innerhalb der Stadtverwaltung Bergisch Gladbach“ in der 
jeweils geltenden Fassung, auf deren Basis dem Zentralen Dienst des Fachbereich Finanzen ein 
vollständig ausgefülltes Antragsformular inklusive Unterschriftenprobe eingereicht werden muss. 
Die auf Basis von § 64 GO NRW festgelegten Wertgrenzen nach Ziffer III 1 bis 3 (§§ 64 und 74 
GO NRW) der vorgenannten DA sind hierfür nicht maßgeblich! Eine aktuelle Übersicht der An-
ordnungsbefugten samt Unterschriftenproben wird vom Zentralen Dienst des Fachbereichs Fi-
nanzen geführt und in der jeweils aktuellen Version den festgelegten Zugriffsberechtigten (örtliche 
Rechnungsprüfung, Geschäftsbuchhaltung und Stadtkasse) zur Verfügung gestellt. 
 
Hier ist geregelt, wer für welchen Bereich in welcher Höhe für Anordnungen, Stundungen, sowie 
Niederschlagungs- und Erlassanordnungen ab bzw. in welchem Zeitraum, ggf. lediglich im Ver-
tretungsfall, unterschriftsbefugt ist. 
 
In den Fachabteilungen sind ausreichende Vertretungsregelungen zu treffen, für die ebenfalls ein 
Antrag auf Unterschriftsbefugnis inklusive einer Unterschriftsprobe abgegeben werden muss. 
 
Die Verantwortung für die Einhaltung der von der jeweiligen Fachbereichsleitung festgelegten 
Befugnisse obliegt dem Fachbereich der unterschriftsbefugten Person. Insbesondere sind die 
festgelegten Wertgrenzen und Zuständigkeiten zu beachten. Anordnungen, die Wertgrenzen 
überschreiten, sind unzulässig. 
 
Die Buchhaltung hat Anordnungen zurückzuweisen, wenn die entsprechende Anordnungsbefug-
nis (Zuständigkeit und/oder Wertgrenze) nicht vorliegt. 
 
Es besteht ein Anordnungsverbot für: 

- Mitarbeitende der Geschäftsbuchhaltung, der Stadtkasse, der Vollstreckungsbehörde und 
der örtlichen Rechnungsprüfung, 

- Mitarbeitende, die ermächtigt sind, Zahlungsmittel anzunehmen bzw. auszuhändigen, 
- sonstige anordnungsberechtigte Mitarbeitende, wenn sich hierdurch für sie selbst, ihre 

Angehörigen im Sinne des § 31 Abs. 5 GO NRW (ohne Berücksichtigung des letzten Ab-
satzes) und sonstige nahestehende Personen sowie von ihnen vertretene Personen Vor-
teile oder Nachteile ergeben. 

- Letzteres gilt auch bei natürlichen und juristischen Personen, die die Anordnungsbefugten 
vertreten oder bei denen sie gegen Entgelt beschäftigt sind bzw. deren Vorstand, Auf-
sichtsrat oder gleichartigem Organ sie angehören. 

 
Es wird, unter Beachtung des Vier-Augen-Prinzips, mit den Unterschriften („sachliche und rech-
nerische Richtigkeit – i.A.“ / „Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister i.V. / i.A.“) auf den Kontie-
rungen/Anordnungen die Verantwortung dafür übernommen, dass 

- die Rechnungsstellung zu Recht erfolgte, 
- die abgerechneten Leistungen/Vereinbarungen vertragsgemäß, vollständig und mängel-

frei erbracht worden sind, 
- die Daten der Kontierung/Anordnung mit den die Zahlung begründenden Unterlagen über-

einstimmen, 
- in der Kontierung/Anordnung und den buchungsbegründenden Unterlagen keine offen-

sichtlich erkennbaren Fehler enthalten sind, 
- das sachlich zutreffende Budget in Anspruch genommen wird, 
- die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung der Anordnung vorliegen,  
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- die Feststellungsvermerke (sachliche, rechnerische und ggf. fachtechnische Richtigkeit) 
von den dazu befugten und befähigten Mitarbeitenden abgegeben worden sind bzw. not-
wendige Teilbescheinigungen der verantwortlichen Stellen vorliegen und 

- die auf der Kontierung/Anordnung eingetragene Bankverbindung mit den Daten auf der 
Eingangsrechnung bzw. auf dem Bewilligungsbescheid/den sonstigen begründenden Un-
terlagen übereinstimmt und für eine schuldentlastende Zahlung zu verwenden ist. 

 
Die anordnungsbefugten Personen dürfen nicht gleichzeitig in der Rechnung als Ansprechperson 
(z.B. Besteller) genannt sein und auch die sachliche, fachtechnische oder rechnerische Richtig-
keit der begründenden Unterlagen feststellen (Beachtung des Vier-Augen-Prinzips.). In ihrem 
Fachbereich muss zudem die Budgetverantwortung für die Aufwendung/Auszahlung liegen.  
 
Das gemeindliche Haushalts- und Kassenrecht wird von dem Grundsatz der Trennung von An-
ordnung, Ausführung und Prüfung beherrscht. Die anordnungsberechtigte Fachabteilung ordnet 
an, die Geschäftsbuchhaltung bucht, die Stadtkasse führt aus, die örtliche Rechnungsprüfung 
prüft die Vorgänge in der Finanzbuchhaltung und überwacht die Zahlungsabwicklung. Daher dür-
fen Mitarbeitende der Geschäftsbuchhaltung, der Stadtkasse, der Vollstreckungsbehörde und der 
örtlichen Rechnungsprüfung keine Anordnungen verantwortlich unterschreiben. 
 
 
2.4 Grundsätzliche Regelungen im Geschäftsprozess 

 
2.4.1 Allgemeines zu Kontierungen 

Kontierungen/Anordnungen werden in der Regel als Einzelanordnungen für Kreditoren (zah-
lungsempfangende Personen) bzw. Debitoren (zahlungspflichtige Personen) ausgefertigt. Zur 
Vereinfachung der Abwicklung einer Vielzahl von gleichartigen Fällen (ein Zahlungsempfänger) 
können im Einzelfall Sammelanordnungen nach Absprache mit der Geschäftsbuchhaltung erstellt 
werden. In diesen Fällen muss der Zahlungsempfänger über ein Zahlungsavis in Kenntnis gesetzt 
werden. 
 
Zweitausfertigungen von Kontierungen/Anordnungen dürfen nur ausgestellt werden, wenn zwei-
felsfrei feststeht, dass die Erstausfertigung abhandengekommen ist (z.B. nicht schon angeordnet 
im Haus unterwegs). Die Zweitausfertigung ist mit Unterschrift und einem entsprechenden Ver-
merk „Zweitausfertigung“ zu versehen. 
 
Alle Kontierungen/Anordnungen sind im jeweils aktuellen elektronischen Vordruck vollständig 
auszufüllen. Die ständig aktualisierten Dateien befinden sich im Intranet unter Formulare: „Pa-
pierbasierte Formulare“ – „Haushalt“ – „Auszahlungs-Einzahlungs-Anordnung“ – „Kontierung-An-
ordnung Aufwand“ bzw. „Kontierung-Anordnung Ertrag“.  
 
Die Unterschriften sind mit dokumentenechten Schreibmitteln (urkundenechte Tinte, Kugelschrei-
ber mit Mine nach DIN ISO 12757-2; kein Bleistift, bzw. keine Schreibmittel, die gelöscht, radiert 
oder in irgendeiner Art und Weise entfernt werden können) zu leisten.  
 
Den Kontierungen/Anordnungen sind grundsätzlich die die Zahlung begründenden Unterlagen 
(z.B. Originalrechnungen) beizufügen und fest damit zu verbinden. Sofern dies im Ausnahmefall 
nicht möglich ist (z.B. umfangreiche Bauakten, Vertragsakten), müssen die Originaldokumente in 
den Fachabteilungen so aufbewahrt werden, dass sie jederzeit zur Einsicht und zur Prüfung be-
reitgestellt werden können.  
 
In den Kontierungen/Anordnungen ist in diesen Fällen auf die Fundstellen der begründenden 
Unterlagen (Aktenzeichen) hinzuweisen und eine Kopie beizufügen, aus der mindestens die 
Bankverbindung, der Zahlungsempfänger und der auszuzahlende (Rechnungs-)Betrag hervor-
gehen. Änderungen in den Kontierungen/Anordnungen dürfen nur so vorgenommen werden, 
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dass die unrichtige Eintragung gestrichen und die richtige darüber gesetzt wird; dabei müssen 
die ursprünglichen Eintragungen lesbar bleiben. Jegliche Veränderungen an den Eintragungen 
sind durch Beifügung des Namenszeichens der anordnungsberechtigten Person und des Tages 
der Veränderung zu bescheinigen. Ausschaben, Überkleben, Übermalen und/oder die Anwen-
dung chemischer Mittel zur Entfernung oder Änderung von Eintragungen in den Kontierungen/An-
ordnungen sind unzulässig. 
 
Zu jeder Kontierung/Anordnung muss die sachliche und rechnerische – und soweit erforderlich – 
auch die fachtechnische Richtigkeit festgestellt werden. 
 
 
2.4.2 Sachliche, rechnerische und fachtechnische Richtigkeit 

Die sachliche und rechnerische Richtigkeit oder die Bestätigung, dass diese vorliegt, ist auf den 
Kontierungen/Anordnungen ausschließlich durch Unterschrift der jeweils sachlich zuständigen 
Mitarbeitenden zu dokumentieren.  
 
Die Bescheinigung der sachlichen, rechnerischen und ggf. fachtechnischen Richtigkeit ist einzeln 
oder zusammengefasst auch auf den Originalbelegen/der Originalrechnung vorzunehmen.  
 
Rechnungen allgemein 
 
Die die Kontierungen/Anordnungen begründende Unterlage (Rechnung/Leistungsbestätigung) 
muss folgende Angaben enthalten: 
1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Dienstleisters/Lieferanten 

und des Leistungsempfängers, 
2. die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Dienstleisters/Lie-

feranten, 
3. das Ausstellungsdatum, 
4. die Rechnungsnummer 
5.  den Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung, 
6. die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder 

den Umfang und die Art der sonstigen Leistung, nach Steuersätzen aufgeschlüsselt, 
7. den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag 

oder einen Hinweis auf Steuerbefreiung, 
8. bei Handwerkerrechnungen einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des Leistungs-

empfängers und 
9. in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger den Hinweis 

„Gutschrift”. 
 
Soweit begründende Unterlagen wegen ihres Umfangs oder aus anderen Gründen der Kontie-
rungen/Anordnungen nicht beigefügt werden können, sind sie in den Fachabteilungen zur Ein-
sicht und Prüfung bereitzuhalten. In den Kontierungen/Anordnungen ist auf die Fundstelle der 
Unterlagen (z.B. durch Angabe des Aktenzeichens) hinzuweisen. Für diese Unterlagen gilt min-
destens die gleiche Aufbewahrungsfrist wie für die zugehörigen Buchungen. 
 
Sachliche Richtigkeit 
 
Die Feststellenden der sachlichen Richtigkeit übernehmen die rechtliche Verantwortung dafür, 
dass 

- für die Aufwendungen und Erträge ein sachlicher Grund vorliegt und alle rechtlichen Be-
stimmungen beachtet wurden, 

- die in der Kontierung/Anordnung und den begründenden Unterlagen enthaltenen Anga-
ben richtig sind, 

- es sich bei der bezeichneten, die Zahlung empfangenden Person, um die empfangsbe-
rechtigte Person handelt, 
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- nach den geltenden Vorschriften sowie den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit verfahren worden ist, 

- die Lieferung und Leistung als solche und auch die Art ihrer Ausführung geboten war, 
- die Lieferung und Leistung entsprechend den zugrundeliegenden Vereinbarungen oder 

der Bestellung sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist, 
- die Preise vereinbart, angemessen oder ortsüblich sind, den Richtpreisen entsprechen 

oder dass es sich um Mindestpreise handelt, 
- Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Skonti, Rabatte, Sonderpreise, Pfändungen und 

Abtretungen vollständig und richtig berücksichtigt wurden, 
- vereinbarte Garantiebedingungen eingehalten wurden, 
- bei Ausgaben für Instandsetzungen oder den Ersatz unbrauchbar gewordener Gegen-

stände die Ersatzpflicht einer dritten Partei nicht in Betracht kommt. Ist die Ersatzpflicht 
einer dritten Partei ganz oder teilweise gegeben, so ist dies in der Kontierung/Anordnung 
selbst oder als Anlage deutlich zu vermerken. Darüber hinaus ist die Abwicklung als Ver-
sicherungsschaden an Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung/Rechts- und Versi-
cherungsangelegenheiten zu melden (siehe Anlage 5). 
 

Die sachliche Richtigkeit darf unter entsprechender Ergänzung des Feststellungsvermerks auch 
bescheinigt werden, wenn bei nicht vertragsgemäßer Erfüllung 

- kein Schaden entstanden ist (z.B. Überschreitung der Ausführungsfristen ohne nachteilige 
Folgen) oder 

- die erforderlichen Maßnahmen zur Abwendung eines Nachteils ergriffen worden sind (z.B. 
Verlängerung der Gewährleistungsfristen, Minderung des Rechnungsbetrages, Hinterle-
gung von Sicherheiten, eventuelle Regressansprüche, Versicherungsfälle). 

 
Unbeschadet ihrer vollen rechtlichen Verantwortung muss die feststellende Person die Richtigkeit 
der Lieferung und Leistung von einer nicht zur sachlichen Feststellung ermächtigten Person zu-
sätzlich bescheinigen lassen, falls diese mit der Besichtigung, Ausführung oder Überwachung 
beauftragt war (z.B. Hausmeisterinnen bzw. Hausmeister, Mitarbeitende im Lager etc.). 
 
Rechnerische Richtigkeit 
 
Mit der Bescheinigung der rechnerischen Richtigkeit bestätigt die feststellungsbefugte Person, 
dass der zu überweisende Betrag sowie alle auf Berechnungen beruhenden Angaben in der Kon-
tierung/Anordnung, ihren Anlagen sowie den begründenden Unterlagen richtig sind (z.B. Bestim-
mungen, Verträge, Tarife). Falls Zahlenangaben innerhalb von Rechnungsbelegen oder Schluss-
zahlen herabgesetzt werden, so ist diese Änderung mit dem Vermerk: "Rechnerisch festgestellt 
auf .... EUR" von der feststellungsbefugten Person zu bescheinigen. Heraufsetzungen von Rech-
nungssummen dürfen (auch aus steuerrechtlichen Gründen) nicht vorgenommen werden. In die-
sen Fällen muss eine neue Rechnung angefordert werden. 
 
Fachtechnische Richtigkeit 
 
Die Feststellung der fachtechnischen Richtigkeit ist eine Teilbescheinigung der sachlichen und 
rechnerischen Richtigkeit. Sie ist separat vorzunehmen, wenn die Beurteilung des sachlichen und 
rechnerischen Sachverhalts besondere Fachkenntnisse auf technischem, wissenschaftlichem, 
künstlerischem oder pädagogischem Gebiet voraussetzt, die die für die sachliche und rechneri-
sche Richtigkeit zuständige Person nicht besitzt.  
 
Mit der Teilbescheinigung „fachtechnisch richtig“ übernimmt die feststellende Person insbeson-
dere die Verantwortung dafür, dass  

- die Rechnungsansätze mit dem Aufmaß und dem tatsächlichen Lieferungs- und Leis-
tungsumfang übereinstimmen, 

- die technischen Berechnungen richtig sind, 
- die Preise angemessen sind, 
- etwaige vereinbarte Garantiebedingungen eingehalten worden sind und 
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- die Lieferungen und Leistungen in Beschaffenheit und Güte einwandfrei sind und die zu-
gesicherten Eigenschaften haben. 
 

Die Bescheinigung ist auf dem Rechnungsbeleg zu vollziehen. Zum Zeichnen der fachtechni-
schen Prüfung müssen alle Zahlen und Angaben, auf welche die Prüfung sich erstreckt, "rot" 
abgehakt werden. Die Rechnungsbelege sind mit der Bescheinigung "fachtechnisch und rechne-
risch richtig, Datum und Unterschrift" mit dokumentenechten Schreibmitteln (siehe Punkt 2.4.1) 
zu versehen. 
 
 
2.4.3 Mitwirkungsverbote 

Es besteht ein Mitwirkungsverbot bei der Feststellung der sachlichen, rechnerischen und fach-
technischen Richtigkeit für: 

- Mitarbeitende der Geschäftsbuchhaltung, der Anlagenbuchhaltung, der Stadtkasse, der 
Vollstreckungsbehörde und der örtlichen Rechnungsprüfung; es sei denn, der Sachverhalt 
kann nur von ihnen beurteilt werden und 

- sonstige feststellungsberechtigte Mitarbeitende, wenn sich aus diesen Geschäften für sie 
selbst, ihre Angehörigen im Sinne des § 31 Abs. 5 GO NRW (ohne Berücksichtigung des 
letzten Absatzes) und sonstige nahestehende Personen sowie von ihnen vertretene Per-
sonen Vorteile oder Nachteile ergeben; letzteres gilt auch bei natürlichen und juristischen 
Personen, die die feststellungsberechtigten Mitarbeitenden vertreten oder bei denen sie 
gegen Entgelt beschäftigt sind bzw. deren Vorstand, Aufsichtsrat oder gleichartigem Or-
gan sie angehören. 

 
 
2.4.4 Nachträgliche Änderungen in Kontierungen/Anordnungen 

Sind bei Kontierungen/Anordnungen Änderungen erforderlich, darf die Geschäftsbuchhaltung 
diese grundsätzlich nur nach Rücksprache mit der anordnenden Fachabteilung vornehmen. Än-
derungen von offensichtlichen Fehlern dürfen ausnahmsweise ohne vorherige Rücksprache in 
der Geschäftsbuchhaltung durchgeführt werden. Sie sind der anordnenden Fachabteilung im 
Nachhinein mitzuteilen. Alle Änderungen bzw. Ergänzungen sind zusammenfassend mit einem 
Namenszeichen und Datum zu versehen (unter Verwendung von urkundenechten Schreibmit-
teln). Ursprüngliche Eintragungen dürfen daher nur durchgestrichen und auf keinen Fall unkennt-
lich gemacht werden. 
 
Neuanlagen und Änderungen von Adressdaten (Anschrift, Bankverbindung etc.) im kreditori-
schen Bereich können nur in der Geschäftsbuchhaltung durchgeführt werden und sind dort von 
einer zweiten Person (Bilanzbuchhaltung) auf dem Kassenbeleg im Rahmen der zu überprüfen-
den Punkte mit Abzeichnung zu bestätigen (siehe Anlage 1: kreditorische Abwicklung Punkt K6 
bzw. debitorische Abwicklung Punkt K3). Diese Fälle sind den Fachabteilungen im Nachhinein 
mitzuteilen. 
 
 
2.4.5 Auszahlungskontierungen/-anordnungen  

Die Auszahlungskontierungen/-anordnungen sind inkl. der begründenden Unterlagen (z.B. Rech-
nung) der Finanzbuchhaltung spätestens innerhalb von drei Tagen nach Posteingang ebendieser 
begründenden Unterlagen zuzustellen. Nur so können die Liquiditätsplanung und die Zahlung 
unter Berücksichtigung des Zahlungsweges, bestehender Skontofristen sowie des Fälligkeitster-
mins gewährleistet werden. Als Fälligkeitstag gilt bei Auszahlungskontierungen/-anordnungen 
der Tag, an dem die empfangsberechtigte Person über die Zahlung verfügen können muss. 
 
Unter dem Begriff Skonto versteht man einen Preisnachlass, der dem Käufer oder Besteller bei 
Zahlung innerhalb einer bestimmten Frist gewährt wird. 



Seite 12 
 

Erforderlich ist eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Parteien. Diese kann sich bei-
spielsweise aus den allgemeinen Verkaufs- oder Lieferungsbedingungen ergeben. Der Gläubiger 
kann den Skontoabzug aber auch erst durch eine Klausel auf der Rechnung gestatten. Diese 
konkrete Abrede im Einzelfall ist in jedem Fall maßgeblich und geht auch den folgenden allge-
meinen Aussagen vor. 
 
Generell gilt, dass der Lauf der Skontofrist mit dem Zugang der Rechnung (Rechnungseingang, 
nicht Rechnungsdatum!) bei der Stadt beginnt. Handelt es sich um eine nach Tagen bestimmte 
Frist, so ist im Rahmen der Berechnung grundsätzlich von Kalendertagen und nicht von Werkta-
gen auszugehen. * Bei einer Zahlung durch Banküberweisung muss die Stadtkasse diese so 
rechtzeitig vornehmen können, dass der Zahlungsbetrag bei üblicher Abwicklung dem Gläubiger-
konto noch innerhalb der Zahlungsfrist gutgeschrieben wird. 
 
Bei der Festlegung des Fälligkeitstermins ist das von der zahlungsempfangenden Person ange-
botene Zahlungsziel im Interesse der wirtschaftlichen Verwaltung der Kassenmittel zu beachten. 
Skonti und Rabatte sind dabei stets auszunutzen. Skontorechnungen sind auf den Kontierun-
gen/Anordnungen zu kennzeichnen. Skontosatz und/oder -betrag sowie Skontofrist müssen auf 
der Rechnung ersichtlich sein. Für die Einhaltung des angeordneten Zahlungstermins ist einzig 
die Stadtkasse zuständig. Ohne Grund vorgezogene Auszahlungen sind im Interesse der Liqui-
ditätsnutzung unzulässig. 

 
* Hinweis: Beginn und Ende der Skontofrist müssen grundsätzlich eindeutig sein, beispielsweise „innerhalb 
von 14 Tagen nach Eingang der Rechnung“. Das ist deshalb wichtig, weil nur eine vorliegende Rechnung 
Berechnungsgrundlage für den Skontoabzug sein kann. Für die Fristberechnung gelten die §§ 186 ff. BGB. 
Bei einer nach Tagen bestimmten Frist ist von Kalendertagen auszugehen, nicht von Werktagen. Heißt es 
beispielsweise „Zahlung innerhalb von zwei Wochen“, ist vom Wortlaut her gesehen zwar nicht eindeutig, 
ab wann diese Frist zu laufen beginnt, sinnvollerweise kann dies in solchen Fällen aber erst ab dem Rech-
nungseingang beim Empfänger der Fall sein. Eine Skontofrist „ab Rechnungsdatum“ ist (soweit nicht aus-
drücklich anders auf der Rechnung, im Rahmen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen o.ä. bestimmt) 
abzulehnen, weil eine Rechnung auch zurückdatiert, vom Rechnungsaussteller verspätet abgeschickt oder 
durch die Post verzögert zugestellt werden kann – alles Umstände, die der Rechnungsempfänger weder 
beeinflussen kann noch zu vertreten hat. 
 
 

2.4.6 Einzahlungskontierungen/-anordnungen 

Die Einzahlungskontierungen/-anordnungen müssen grundsätzlich zum Zeitpunkt der Forde-
rungsentstehung erfolgen. Beitragsbescheide, Rechnungen u.ä. dürfen somit nur zeitgleich mit 
der entsprechenden Kontierung/Anordnung/Sollstellung in dem jeweiligen Vorverfahren versen-
det werden, um arbeitsintensive nicht zuzuordnende Zahlungseingänge auf den städtischen Kon-
ten zu vermeiden. Es gilt grundsätzlich „Soll vor Ist“. Dies ist auch im Sinne einer fristgerechten 
Umsatzsteuervoranmeldung zu beachten. 
 
Bei den Buchungen auf Grundlage der Ertrags-/Einzahlungsanordnungen gibt die Finanzbuch-
haltung im „erweiterten Belegtext“ eine kurze Beschreibung mit: Was gefordert wird, die Organi-
sationsziffer der anordnenden Fachabteilung (z.B. 5-503) sowie die ersten drei Buchstaben der 
sachbearbeitenden Person, die zu dieser Forderung Auskünfte erteilen kann. Die Stadtkasse hat 
dadurch die Möglichkeit, bei Rückfragen (insbes. im Rahmen von Mahnungen) direkt bei der zu-
ständigen sachbearbeitenden Person nachzufragen oder um die Zusendung von weiteren (be-
gründenden) Unterlagen zu bitten. 
 
Der Fälligkeitstag eines Betrages ist bei den Einzahlungskontierungen/-anordnungen der Tag, an 
dem die Zahlung auf dem städtischen Bankkonto eingegangen sein muss. Dieses Datum ist maß-
gebend für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Andere Datumsangaben sind daher unzu-
lässig. Die anordnende Fachabteilung hat für die rechtzeitige Zusendung der buchungsbegrün-
denden Unterlagen (Kontierungen/Anordnungen) unverzüglich spätestens innerhalb von drei Ar-
beitstagen ab dem Zeitpunkt der Bescheiderstellung an die Finanzbuchhaltung zu sorgen. 
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In allen Zahlungsaufforderungen (u.a. Beitragsbescheide, Rechnungen, Verträge) ist das Kas-
senzeichen – eindeutig und gut sichtbar – mit dem Hinweis um Angabe bei Zahlung und weiterer 
Korrespondenz für die zahlungspflichtige Person anzugeben.  
 
Bei wiederkehrenden Forderungen ist die abgabepflichtige Person vorrangig zur Abgabe eines 
SEPA-Lastschriftmandates aufzufordern. Es sind alle Möglichkeiten zur zwingenden Abgabe ei-
nes SEPA-Lastschriftmandates auszuschöpfen. Die Stadtkasse stellt zu diesem Zweck Vordru-
cke (siehe Anlage 2) für SEPA-Basislastschriftmandate zur Verfügung. 
 
Bei Sammelkassenzeichen obliegt die Verantwortung für die ordnungsgemäßen Anordnungen, 
insbesondere für die Nachvollziehbarkeit der angeordneten Beträge, bei der jeweiligen verant-
wortlichen Fachabteilung. 
 
 
2.5 Zuständigkeiten der Fachabteilungen bezüglich offener Forderungen 

Die Fachabteilungen haben die Nachweise für Forderungen (Bescheide, Rechnungen etc.) so 
lange vorzuhalten, bis der Vorgang komplett abgeschlossen ist durch 

- vollständige Zahlung, 
- unbefristete Niederschlagung oder 
- Absetzung, Stornierung. 

Zu den letzten beiden Punkten, müssen entsprechende Kontierungen erstellt werden, sofern dies 
über eine Schnittstelle nicht möglich ist. 
Für Rückfragen zur Forderung bleiben ebenfalls die Fachabteilungen zuständig. 
 
Bei der Kontierung von Forderungen (ggf. über die Schnittstelle) ist darauf zu achten, dass der 
Verwendungszweck aussagekräftig ausgefüllt wird, um – falls notwendig – die Durchsetzung der 
Forderung durch die Stadtkasse (Mahnung) und ggf. der Vollstreckungsbehörde ohne zusätzli-
chen Mehraufwand (=Nachfrage zur Forderung) zu ermöglichen. 
 
 
2.6 Anforderungen an das Personal des Fachbereichs Finanzen 
 
Mitarbeitende, die nach Ziffer 1.3 Aufgaben der Buchhaltung wahrnehmen – soweit dies zur 
Aufgabenerledigung erforderlich ist –, haben sich mit den grundlegenden Vorschriften über die 
Buchführung und die Zahlungsabwicklung, den besonderen Vorschriften für ihr Aufgabengebiet, 
dem Inhalt dieser Dienstanweisung, den eingesetzten DV-Verfahren sowie dem allgemeinen 
Geschäftsablauf der Finanzbuchhaltung vertraut zu machen. 
 
Erscheinen ihnen einzelne Regelungen unklar oder nicht ausreichend, ist die Entscheidung der 
jeweils verantwortlichen Person einzuholen. 
 
Sobald bekannt wird, dass Mitarbeitende unzuverlässig oder ihre wirtschaftlichen Verhältnisse 
nicht geordnet sind, dürfen sie nicht in der Geschäftsbuchhaltung, der Zahlungsabwicklung oder 
der Vollstreckungsbehörde eingesetzt bzw. weiterbeschäftigt werden. 
 
„Unzuverlässigkeit“ einer beschäftigten Person liegt in der Regel vor, wenn  

- die Häufigkeit und/oder Schwere der im Dienst begangenen Fehler oder arbeitsrechtli-
chen Verstöße das akzeptable Maß überschreiten oder 

- eine oder mehrere Straftaten vorliegen, die im Zusammenhang mit der dienstlichen Tä-
tigkeit stehen. 
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„Nicht geordnete wirtschaftliche Verhältnisse“ einer beschäftigten Person liegen in der Re-
gel vor, wenn  

- die monatlichen privaten Ausgaben die monatlichen privaten Einnahmen nicht nur aus-
nahmsweise übersteigen oder 

- Schulden be- oder entstehen, denen keine realisierbaren Vermögenswerte gegenüber-
stehen und bei welchen der Schuldendienst nicht nach Maßgabe mit den Gläubigern ge-
troffener Vereinbarungen bedient wird und die Verbindlichkeiten nach Art und Höhe un-
ter Berücksichtigung der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse in einem überschauba-
ren Zeitraum nicht getilgt werden können oder  

- ein Insolvenzverfahren über das private Vermögen eröffnet ist. 

 
Zum Tag der Einstellung bzw. des internen Wechsels auf eine entsprechende Stelle müssen 
die wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet sein. Andernfalls ist ein Einsatz der Person in der Fi-
nanzbuchhaltung nicht zulässig. Zur Prüfung fordert der Fachbereich Allgemeine Verwaltung, 
Verwaltungssteuerung eine entsprechende Erklärung ein, die auch eine Anzeigepflicht enthält, 
falls die wirtschaftlichen Verhältnisse sich im weiteren Verlauf der Stellenausübung nicht mehr 
als geordnet darstellen. 
 
Sobald Hinweise über nicht geordnete wirtschaftliche Verhältnisse oder Anhaltspunkte für die 
Unzuverlässigkeit einer beschäftigten Person bekannt werden, wird sie von Fachbereich Finan-
zen zunächst zu einem Gespräch gebeten. Hierbei sollen die näheren Umstände und die Ent-
scheidung, ob eine Weiterbeschäftigung in der Geschäftsbuchhaltung, der Zahlungsabwick-
lung oder der Vollstreckungsbehörde möglich ist, geklärt werden. Im Falle einer notwendigen 
Umsetzung und zur Prüfung ggf. notwendiger arbeitsrechtlicher Schritte informiert der Fachbe-
reich Finanzen den Fachbereich Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung, der die Ent-
scheidung unter Zugrundelegung der notwendigen Interessensabwägung final trifft.  
 
Die Mitarbeitenden, die nach Ziffer 1.3 Aufgaben der Buchhaltung wahrnehmen, haben die 
ihnen durch die jeweils verantwortliche Person zugewiesenen Aufgaben sorgfältig und gewis-
senhaft zu erledigen und in ihrem Aufgabengebiet auf die Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung 
und im Bereich der Stadtkasse auch auf die Kassensicherheit zu achten. 
 
Der Verdacht von Unregelmäßigkeiten ist der jeweils verantwortlichen Person unverzüglich an-
zuzeigen. 
 
 
2.7 Akteneinsicht 
 
Bücher, Belege und Akten dürfen nur in Abstimmung mit der Leitung der Geschäftsbuchhaltung 
und/oder der Stadtkasse ausschließlich der Kämmerin bzw. dem Kämmerer sowie den mit der 
Prüfung beauftragten internen oder externen Personen vorgelegt bzw. zur Verfügung gestellt 
werden. Originale Belege dürfen nicht herausgegeben werden. Im begründeten Bedarfsfall kön-
nen Kopien der Originale herausgegeben werden. 
 
Für die an einem Verwaltungsverfahren beteiligten Personen besteht ein Akteneinsichtsrecht. 
Sofern Personen, die nicht an einem Verwaltungsverfahren beteiligt sind, Akteneinsicht verlan-
gen, müssen diese ihr berechtigtes Interesse an diesem Vorgang darlegen. Die entsprechenden 
gesetzlichen Vorschriften (z.B. § 29 VwVfG NRW, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfrei-
heitsgesetz NRW, usw.) sind einzuhalten. 
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3 Geschäftsbuchhaltung 
 
3.1 Aufgaben der Geschäftsbuchhaltung 
 
Die Aufgaben der Geschäftsbuchhaltung umfassen unter Beachtung der Buchführungsregelun-
gen gem. § 28 KomHVO NRW insbesondere 

- die Buchung der Ergebnis-, Finanz- und Bilanzkonten, 
- die Buchung der Nebenbuchhaltungen (Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrech-

nung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung), 
- die Erstellung und Anpassung von Bilanzierungsrichtlinien, 
- die Aufstellung und Fortschreibung eines Kontenplanes, 
- die Aufstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse, 
- die Belegverwahrung sowie 
- die Verwaltung der Stammdaten. 

 
 
3.2 Buchführung – Belege/Bücher 
 
Für die sichere Aufbewahrung nach § 59 KomHVO NRW ist die Finanzbuchhaltung verantwort-
lich. Die Aufbewahrungsfristen sind zu beachten. Nähere Erläuterungen zur Buchführung, der 
Belege inklusive ihrer Aufbewahrung, der Bücher sowie der systemischen Erfassung von Rech-
nungen sind in Anlage 7 dieser DA zu finden. 
 
 
3.3 Interne Geschäftsvorfälle 

Die Finanzbuchhaltung hat für interne Geschäftsvorfälle (z.B. im Rahmen der Jahresabschluss-
arbeiten) Buchungsbelege anzufertigen. Diese müssen von den zuständigen Mitarbeitenden un-
terzeichnet werden. Sollten die Geschäftsvorfälle von erheblicher ergebniswirksamer und/oder 
bilanzpolitischer Bedeutung sein, so ist der Buchungsbeleg je nach Zuständigkeit zumindest von 
der Leitung der Geschäftsbuchhaltung oder deren Vertretung zusätzlich zu unterzeichnen. 
 
Bei Rückzahlungen/Erstattungen ist der Vordruck „Auszahlungsbeleg/Überweisungsauftrag“ 
(siehe Anlage 1) zu verwenden. Diesem Vordruck ist ein entsprechender Ausdruck des Kassen-
kontos, aus dem die Überzahlung hervorgeht, als interner Buchungsbeleg beizufügen. Dieser ist 
von einer unterzeichnungsbefugten Person sowie einer sachbearbeitenden Person aus der Stadt-
kasse zu unterzeichnen, bei Beträgen ab 3.000 € zwingend von der Leitung der Stadtkasse. 
 
 
3.4 Anlagenbuchhaltung 

Die Aufgaben der Anlagenbuchhaltung der Stadt Bergisch Gladbach werden zentral von der Ge-
schäftsbuchhaltung wahrgenommen. Die Anlagenbuchhaltung dient der Erfassung und Bewer-
tung des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögens, des immateriellen städtischen 
Vermögens sowie der Sonderposten und dem Nachweis des Werteverzehrs. Bei Geschäftsvor-
fällen, welche diese Thematik betreffen, ist die Geschäftsbuchhaltung einzubeziehen und ihr sind 
unverzüglich buchungsrelevante Belege und Informationen zur Verfügung zu stellen. Es erfolgt 
eine Abstimmung mit der Kosten- und Leistungsrechnung in Bezug auf die Kostenstelle und ggf. 
eine Indexierung. 
 
Sämtliche Ankäufe, Verkäufe bzw. Übertragungen u.ä. und sonstige Wertsteigerungen und Wert-
minderungen (mit Ausnahme von regelmäßigen Abschreibungen) sind sowohl der Geschäfts-
buchhaltung als auch der Kosten- und Leistungsrechnung unverzüglich nach Vertragsschluss 
oder Bekanntwerden schriftlich (wenn möglich bereits mit begründenden Unterlagen) mitzuteilen. 
Die Information bzgl. des Restbuchwertes ist vor dem Anlageverkauf bei der Geschäftsbuchhal-
tung einzuholen. 
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Der Kauf oder Verkauf und/oder die Übertragung von Vermögensgegenständen in andere Ver-
waltungsbereiche sind neben der Ergebnisrechnung auch in der Geschäftsbuchhaltung und der 
Kosten- und Leistungsrechnung zu buchen. 
 
Die Bilanzierung der Geschäftsvorfälle richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen. Hierbei ist 
insbesondere § 90 GO NRW zu beachten. Sofern hier Anforderungen nach einer weiteren Aus-
gestaltung erkennbar werden, erlässt der Fachbereich Finanzen weitere Bilanzierungsrichtlinien, 
die insbesondere im Intranet unter „Dienstliche Mitteilungen“ abgelegt sind. 
 
Gemäß § 91 GO NRW sind zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögensge-
genstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur vollständig aufzuneh-
men und dabei der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben. Dabei 
sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bei Festwerten und bei Anwendung des 
Buchinventurverfahrens bei beweglichen Vermögensgegenständen mindestens alle fünf Jahre 
und die unbeweglichen Vermögensgegenstände alle zehn Jahre durch eine körperliche Inventur 
gemäß §§ 29 Abs. 1 Ziffer 1, 30 Abs. 2 KomHVO NRW aufzunehmen.  
 
Die Inventurorganisation, Inventurdurchführung und weitere Einzelheiten regelt die Inventurricht-
linie für die Stadt Bergisch Gladbach gem. § 29 Abs. 2 KomHVO NRW in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
 
3.5 Stornierung und Sollabgang 
 
Zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens einer Stornierung oder eines Sollabgangs sind gebuchte 
Belege von den zuständigen Fachabteilungen unverzüglich über entsprechende Anordnungen zu 
stornieren (Kassenbuchung noch nicht erfolgt) oder zum Sollabgang zu stellen (Kassenbuchung 
bereits erfolgt) und der Geschäftsbuchhaltung zuzuleiten. In dringenden Fällen (Auszahlungster-
min steht kurz bevor) sind Geschäftsbuchhaltung und Stadtkasse vorab per E-Mail bzw. telefo-
nisch zu informieren, um einen möglichen (finanziellen) Schaden von der Stadt Bergisch Glad-
bach abzuwenden. 
 
Es ist unverzüglich in der Geschäftsbuchhaltung bzw. in der Stadtkasse zu prüfen, ob eine (kre-
ditorische) Auszahlung bereits erfolgt ist oder noch verhindert werden kann. 
 
Debitorische Sollabgänge sind ebenfalls unverzüglich durch die jeweils zuständige Fachabteilung 
anzuweisen.  
 
 
3.6 Kontenplan und Stammdaten 
 
NKF-Kernhaushalt 
 
Der Buchführung ist der vom zuständigen Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt 
gegebene Kontenrahmen in Verbindung mit dem ebenfalls bekannt gegebenen Produktrahmen 
zu Grunde zu legen. Der sich daraus ergebende Kontenplan unterliegt den Vorschriften der 
KomHVO NRW. Notwendige Anpassungen des Kontenplanes an örtliche Gegebenheiten werden 
durch die Geschäftsbuchhaltung in Abstimmung mit der Kämmerei (Haushaltsplanung), der Kos-
ten- und Leistungsrechnung (im Hinblick auf Kostenarten) und den Fachabteilungen veranlasst. 
 
Der Kontenplan ist für alle Organisationseinheiten des Kernhaushalts sowie nach § 107 Abs. 2 
GO NRW auch für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen für die Haushaltsplanung und -aus-
führung verbindlich. Anpassungen werden durch die Geschäftsbuchhaltung in Abstimmung mit 
der Kämmerei und ggf. der jeweiligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung veranlasst. Die Koor-
dination und Kontrolle der einheitlichen Planung obliegt der Kämmerei. Die Koordination und Kon-
trolle der einheitlichen Ausführung/Kontierung/Anordnung obliegt der Geschäftsbuchhaltung. 
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Verselbstständigte Einrichtungen 
 
Verselbstständigte Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (z.B. Anstal-
ten des öffentlichen Rechts oder privatrechtliche Unternehmen) führen eigene Kontenpläne. Es 
ist von den verselbstständigten Einrichtungen sicherzustellen, dass der gemäß § 116 GO NRW 
geforderte Gesamtabschluss möglich ist. 
 
Aktuelle Kontenpläne 
 
Da die Kontenpläne einer stetigen Anpassung unterworfen sind, wird auf deren Beifügung als 
Anlage verzichtet. Der jeweils aktuelle und gültige Kontenplan ist jederzeit aus der verwendeten 
Rechnungswesenssoftware abrufbar. 
 
Stammdaten 
 
Die Stammdaten (z.B. Bankdaten, einschließlich der Adressverwaltung) werden von der Ge-
schäftsbuchhaltung gepflegt. 
 
 
3.7 Posteingänge 
 
Die für die Geschäftsbuchhaltung bestimmten Sendungen sind dieser unmittelbar zuzuleiten und 
durch die dazu beauftragten Mitarbeitenden bei Bedarf – beispielsweise bei sehr kurzen (Rest-) 
Zahlungsfristen oder bereits überschrittener Fälligkeit oder sonstiger nicht durch Fachbereich Fi-
nanzen zu verantwortender Zeitverzögerung – mit dem Eingangsstempel (aktuelles Tagesdatum) 
der Geschäftsbuchhaltung zu versehen. 
 
Rechnungseingänge in anderen Abteilungen sind von diesen mit einem Eingangsstempel zu ver-
sehen, unverzüglich anzuordnen und spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Posteingang 
an die Geschäftsbuchhaltung weiterzuleiten, damit die Liquiditätsplanung und der weitere Bear-
beitungsprozess unter Wahrung der Zahlungsfristen, insbesondere der Skontofrist, möglich ist 
(siehe auch Schaubild 1 und Allgemeine Geschäftsanweisung). 
 
 
3.8 Jahresabschluss 
 
Die Rechnungsperiode ist das Kalenderjahr/Haushaltsjahr (vom 01.01. bis zum 31.12. eines Jah-
res). Abschlussstichtag ist der 31.12. eines Jahres. 
 
Für die durchzuführenden Arbeiten erstellt die Finanzbuchhaltung jährlich einen Sach- und Zeit-
rahmenplan. Auf Anforderung ist von den verantwortlichen Fachabteilungen eine Vollständig-
keitserklärung vorzulegen. 
 
Die Nebenbuchhaltungen, insbesondere die Investitionen, sind abzuschließen und ins Hauptbuch 
zu übertragen. Die Sach- und Personenkonten sind zum Ende des Kalenderjahres/Haushaltsjah-
res für die Aufstellung des Jahresabschlusses abzuschließen. Der Bestand an Finanzmitteln ist 
festzustellen und mit den gebuchten Summen abzustimmen. 
 
Zum Abschlussstichtag ist die Finanzrechnung abzustimmen und ggf. anzupassen. 
 
Der Jahresabschluss wird durch die Geschäftsbuchhaltung in enger Abstimmung mit der Käm-
merei, der Kosten- und Leistungsrechnung und den verantwortlichen Fachabteilungen / Fachbe-
reichen erstellt. Hierbei sind Zeitverzögerungen auch mit Blick auf Abgabefristen für Steuererklä-
rungen unbedingt zu vermeiden. 
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4 Kosten- und Leistungsrechnung 
 
4.1 Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung 
 
Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein Teilbereich des internen Rechnungswesens und wird 
zentral vom Fachbereich Finanzen geführt. Die Kostenartenrechnung gibt Auskunft darüber, wel-
che Kosten in welcher Höhe entstanden sind. Die Kostenstellenrechnung zeigt, wo die Kosten 
entstanden sind, und die Kostenträgerrechnung ermittelt, für welche Produkte und Dienstleistun-
gen die Kosten angefallen sind.  
 
In sämtlichen Kontierungen/Anordnungen, die ein Aufwands- oder Ertragskonto oder die Anla-
genbuchhaltung betreffen, ist eine Kostenstelle anzugeben.  
 
In einigen Aufgabenbereichen der städtischen Verwaltung ist jedem Kostenträger nur eine Kos-
tenstelle zugeordnet. In den kostenrechnenden Bereichen muss aus verschiedenen Kostenstel-
len ausgewählt werden. Hier ist die Kosten- und Leistungsrechnung die Grundlage für die Ermitt-
lung von Gebühren und Entgelten sowie für eine Kontrolle der Wirtschaftlichkeit. 
 
 
4.2 Kostenstellenplan 
 
Die Stammdaten „Kostenstellen“ werden von der Abteilung Betriebswirtschaft auf Antrag bzw. in 
Abstimmung mit der jeweils zuständigen Fachabteilung angelegt. 
 
 
 
5 Stadtkasse  
 
5.1 Aufgaben und Organisation 
 
Die Abteilung Stadtkasse ist die für die Zahlungsabwicklung zuständige Stelle und nimmt die ihr 
nach § 31 KomHVO NRW übertragenen Aufgaben wahr. Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 3.2 KomHVO 
NRW ist im Bankverkehr stets das Vier-Augen-Prinzip anzuwenden. 

 
Ihr können weitere Aufgaben übertragen werden, soweit Vorschriften der GO NRW oder andere 
finanzrechtliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen. 
 
 Aufgaben der Stadtkasse sind insbesondere: 

- die Kontrolle der Übergabe von Sollstellungen aus Vorverfahren, 
- die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme von Einzahlungen und die Leistung 

von Auszahlungen), 
- die Einrichtung von Bankkonten, 
- die Annahme von Lastschriftmandaten und deren Verarbeitung, 
- die Verwaltung der Finanzmittel (in Abstimmung mit der Kämmerei), 
- die zahlungsrelevante Bearbeitung durchlaufender und fremder Zahlungsmittel, 
- der buchmäßige Abschluss der Finanzrechnung (Tagesabstimmung/Tagesab-

schluss), 
- die „Offene-Posten-Verbuchung“ im Rahmen der Personenkontenbuchhaltung (Kre-

ditoren- und Debitorenbuchhaltung) sowie deren Pflege, 
- die Mahnung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen, 
- das Setzen von Mahn- und Vollstreckungssperren sowie deren Pflege, 
- die Übergabe der offenen gemahnten Forderungen (öffentlich-rechtlich) in die Voll-

streckung, 
- die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen, 
- die Genehmigung der Barkassen (siehe Anlage 8) sowie 
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- die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen gem. der Dienstanweisung 
„Verwaltung und Verwahrung von Wertgegenständen (Verwahrgelass)“ der Stadt 
Bergisch Gladbach in der jeweils geltenden Fassung (siehe Anlage 9). 

 
5.2 Allgemeine Regelungen der Stadtkasse 
 
5.2.1 Abbuchungsläufe 

Abbuchungsläufe sind grundsätzlich vierzehntägig durchzuführen. 
 
Abstimmung der Bankkonten mit Ermittlung der Liquidität (Tagesabschluss) 
 
Die Finanzmittelkonten sind arbeitstäglich von der Stadtkasse mit den Bankkonten und dem 
Saldo der Finanzrechnungskonten abzustimmen (Tagesabschluss). Der Ist-Bestand an Finanz-
mitteln (Geldbestände der Girokonten) ist unter Berücksichtigung der Transitkonten (Schwebe-
posten) vor Beginn des folgenden Buchungstages abzustimmen. Differenzen sind unverzüglich 
aufzuklären und zu berichtigen. 
 
Die Richtigkeit des Tagesabschlusses ist durch die für die Ermittlung des Abschlusses zuständige 
Person und die Leitung der Stadtkasse zu bestätigen. 
 
 
5.2.2 Einzahlungen – Soll vor Ist 
 
Zahlungseingänge sind sofort ordnungsgemäß zu verbuchen.  
 
Ungeklärte Zahlungseingänge sind auf den Verwahrdebitor bzw. ungezielt (ohne Gegenposten) 
auf den Debitor zu verbuchen, wenn dieser bekannt ist. Die anordnenden Fachabteilungen sind 
auf die „Verfügung zur Abwicklung debitorischer Vorgänge – Soll vor Ist“ (siehe Anlage 2) hinzu-
weisen. Sobald die Sollstellung erfolgt ist, ist diese dem dazugehörigen ungeklärten Zahlungs-
eingang zuzuordnen. 
 
 
5.2.3 Lastschriften und Lastschriftmandate 
 
Lastschriften sind der kreditorischen offenen Verbindlichkeit zuzuordnen (Kassenbeleg muss vor-

liegen). Besteht diese noch nicht, sind sie auf dem Sammelkreditor zu verbuchen. Sobald der 

entsprechende Kassenbeleg zum Ausgleich vorliegt, sind beide Positionen einander zuzuordnen. 

 
Erstmalige Lastschriftmandate müssen in Papierform mit Originalunterschrift oder elektronisch 
eingereicht werden. Änderungsmitteilungen oder Widerrufe können formlos eingereicht werden.  
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5.2.4 Mahnverfahren 
 
Schaubild zum Ablauf bei Mahnungen:                              

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 
 
 
 
 
 
Mahnläufe 
 
 
 
 
Mahnläufe sind in der Regel monatlich durchzuführen.  
 
Mahnsperren und Vollstreckungssperren 
 
Mahnsperren und Vollstreckungssperren sind auf schriftliche Anweisung der Fachabteilung durch 
die Stadtkasse in der Regel für maximal sechs Monate zu setzen. In begründeten Einzelfällen im 
Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr kann die Stadtkasse diese Sperren auch eigenverant-
wortlich vornehmen. In der Finanzsoftware ist eine Begründung zu vermerken. Nach Beendigung 
der Sperren sind diese nicht zu löschen, da sie mit Überschreiten des Datums unwirksam werden 
und somit die Historie erhalten bleibt.  
 
Privatrechtliche Forderungen 
 
Das Setzen von Mahn- bzw. Vollstreckungssperren bei privatrechtlichen Forderungen beginnt 
nach Ablauf der Zahlungsfrist. Wenn sieben Tage plus 3 Tage Postzustellung nach Versand der 
Mahnung keine Begleichung der Forderung bei der Stadtkasse eingeht, wird die zuständige Fach-
abteilung zwecks Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens informiert und der Posten ge-
sperrt. Die zuständige Fachabteilung ist dann verpflichtet, den Fall innerhalb von vier Wochen mit 
den dazugehörigen begründenden Unterlagen an den Fachbereich Recht, Sicherheit und Ord-
nung/Rechts- und Versicherungsangelegenheiten zu übersenden. Sollte im Rahmen des gericht-
lichen Mahnverfahrens keine Zahlung erfolgt und ein Titel seitens der Rechtsabteilung erwirkt 
worden sein, beauftragt die Fachabteilung den Gerichtsvollzieher. 
 

Öffentlich-rechtliche 
Forderung 

Öffentlich-rechtliche Forde-
rung (Sozialleistungen) 

privatrechtliche Forderung 

Mahnlauf 

Nichtzahlung bei öffentlich-
rechtlichen Forderungen 

Nichtzahlung bei privat-
rechtlichen Forderungen 

in Rechnung gestellt  
werden  

• Mahngebühren 

• Säumniszuschläge 

in Rechnung gestellt werden  

• Mahngebühren 
 

in Rechnung gestellt werden  

• Portokosten 
 

wird monatlich  
durchgeführt 

nach weiteren vier 
Wochen Übergabe an 

die Vollstreckung 

Sieben Tage plus drei Tage 
Postzustellung nach der Mah-

nung Übergabe durch die Fach-
abteilungen an die städtische 

Rechtsabteilung, Einleitung des 
gerichtlichen Mahnverfahrens 
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Übergabe öffentlich-rechtlicher Forderungen in die Vollstreckung 
 
Die Übergabe in die Vollstreckungsbehörde erfolgt in der Regel 4 Wochen nach dem Mahnlauf. 
Hauptforderungen ab 10,00 € und Nebenforderungen ohne Hauptforderungen ab 20,00 € gehen 
in die Vollstreckungsbehörde über. Bei alleinigen Nebenforderungen ist darauf zu achten, dass 
zuvor ein Abrechnungsbescheid erstellt und versandt worden ist. 
 
Nebenforderungen 
 
Nebenforderungen werden nach den gesetzlichen Bestimmungen erhoben. Nebenforderungen 
(Mahngebühren und Säumniszuschläge), die zu Unrecht ergangen sind, werden von der Stadt-
kasse storniert.  
Zu Recht ergangene Nebenforderungen ab 20,00 € werden grundsätzlich weiterverfolgt. Hier 
entscheidet die Fachabteilung über einen möglichen Erlass. Näheres bestimmt die Dienstan-
weisung „Stundung, Niederschlagung und Erlass“ (siehe Anlage 10). Dieser DA beigefügt ist ein 
Leitfaden, der die Erhebung von Säumniszuschlägen regelt. 
 
Vorgehensweise bei Unzustellbarkeit des Bescheides 
 
Kann ein Bescheid nicht zugestellt werden, beispielsweise weil der Adressat oder die Adressatin 
unbekannt verzogen ist, muss er, um rechtskräftig zu werden, von der zuständigen Fachabteilung 
bzw. zuständigen Stabsstelle öffentlich über das digitale Amtsblatt der Stadt Bergisch Gladbach 
bekanntgegeben werden. 
 
Aussetzung der Vollziehung für Kommunalsteuern 
 
Grundlage für die Aussetzung der Vollziehung ist eine Verfügung des Finanzamtes. Die Abteilung 
Kommunalsteuern bearbeitet diese und fertigt eine Anweisung zur Eingabe der Aussetzung der 
Vollziehung an. Die Stadtkasse erfasst diese Daten in der Finanzsoftware.  
 
 

5.2.5 Erstattungen/Auszahlungen 
 
Die Stadtkasse hat Erstattungen im debitorischen Bereich zu den Fälligkeitsterminen zu leisten. 
Sie soll Forderungen der empfangsberechtigten Person gegen eigene Forderungen aufrechnen, 
soweit sie im Rahmen der gesetzlichen Regelungen dazu berechtigt ist. Die empfangsberechtigte 
Person ist entsprechend zu informieren. 
 
Auszahlungen im kreditorischen Bereich sind so auszuführen, dass sie zum Fälligkeitstermin 
beim Empfänger vorliegen. Aufrechnungen erfolgen hier nur auf Anweisung der Finanzbuchhal-
tung.  
 

 

5.2.6 Umbuchungen 
 
Die debitorischen Umbuchungen erfolgen beleglos. Die Prüfung der Umbuchungen erfolgt durch 
regelmäßige stichprobenartige Kontrollen über das Fibujournal durch die Leitung der Stadtkasse 
oder ihre Stellvertretung. Die kreditorischen Umbuchungen werden von der Finanzbuchhaltung 
vorgegeben. 
Umbuchungen aus der Vollstreckungsbehörde sind per Umbuchungsbeleg mit Unterschrift bei 
der Stadtkasse einzureichen.  
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5.3 Durchlaufende und fremde Finanzmittel 
 
Die Stadtkasse darf Kassengeschäfte für andere nur erledigen, wenn dies durch Gesetz zuge-
lassen, aufgrund eines Gesetzes bestimmt oder durch die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeis-
ter angeordnet ist. 
 
Eine solche Anordnung ist nur zulässig, wenn diese im Interesse der Stadt Bergisch Gladbach 
liegt und die eigenen Aufgaben der Stadtkasse nicht beeinträchtigt werden. In diesen Fällen ist 
jeweils eine Regelung über die Übernahme der Kosten zu treffen. 
 
Entsprechend § 28 Abs. 6 KomHVO NRW sind die haushaltsfremden Vorgänge gesondert nach-
zuweisen. Eine Zusammenstellung dieser derzeitigen fremden Kassengeschäfte ist als Anlage 
11 beigefügt. 
 
 
5.4 Schriftverkehr 
 
Die Stadtkasse führt ihren Schriftverkehr unter der Bezeichnung: 
 
Stadt Bergisch Gladbach 
Die Bürgermeisterin/ Der Bürgermeister 
Stadtkasse 
 
 
5.5 Zahlungsverkehr 
 
5.5.1 Allgemeines zum Zahlungsverkehr 

Der Zahlungsverkehr ist grundsätzlich unbar abzuwickeln. 
 
Die Anzahl der Bankverbindungen bei den einzelnen Kreditinstituten, die dem laufenden Zah-
lungsverkehr dienen, sind nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten auf die notwendige Anzahl zu 
beschränken.  
 
Die Eröffnung und Auflösung von Konten (z.B. Giro-, Tagesgeld-, Termingeld- oder Sparkonten) 
bei Kreditinstituten sowie die Regelung der entsprechenden Unterschriftsbefugnisse/Kontenbe-
vollmächtigungen erfolgt ausschließlich durch die Stadtkasse und wird von der Kämmerin bzw. 
dem Kämmerer unterzeichnet. 
 
Die bei den Kreditinstituten unterhaltenen Girokonten sind unter der Bezeichnung „Stadt Bergisch 
Gladbach“ (ggf. mit einer ergänzenden Unterbezeichnung) zu führen. Die Stadtkasse führt eine 
Übersicht über die unterhaltenen Konten.  
 
Keine anderen Fachabteilungen der Stadt Bergisch Gladbach haben das Recht, Konten mit der 
Bezeichnung „Stadt Bergisch Gladbach“ zu eröffnen oder zu schließen. 
 
Die Verfügung über die Geschäftskonten darf grundsätzlich nur durch die Stadtkasse erfolgen 
(Ausnahmen: Schulgirokonten, welche im Verantwortungsbereich des Fachbereichs Bildung, 
Kultur, Schule und Sport liegen, und das Geschäftskonto des Fachbereichs Jugend und Sozia-
les). 
 
Überweisungsaufträge, Schecks und Lastschriftaufträge bedürfen stets der Unterschrift von zwei 
entsprechend bevollmächtigten Mitarbeitenden der Stadtkasse. Grundlage hierfür sind die bei 
den jeweiligen Kreditinstituten hinterlegten Vollmachten/ Befugnisse. Andere Personen sind nicht 
berechtigt, im Namen der Stadt Bergisch Gladbach in Erscheinung zu treten. 
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Die Nutzung elektronischer Bezahlverfahren (z.B. PayPal) wird im Einzelfall geregelt. Es wird auf 
die Anlage 12 „Vermerk zur Nutzung elektronischer Bezahlverfahren bei der Stadt Bergisch Gla-
dbach“ in der jeweils aktuellen Version verwiesen. 

 
 
5.5.2 Barkassen 

Bei Barkassen gelten als Zahlungsmittel Bargeld, E-Cash, Debitkarten, Kreditkarten und 
Schecks.  
 
Bargeld und sonstige Zahlungsmittel dürfen nur von den Vollziehungsbeamtinnen und -beamten, 
dem Vollstreckungsinnendienst und dem von der jeweiligen Fachbereichsleitung bestimmten Per-
sonenkreis (Einnahmekassen/Geldannahmestellen, Ausgabekassen, Handvorschüsse inkl. 
Wechselgeldvorschüsse) angenommen und ausgezahlt werden. In begründeten Ausnahmefällen 
können Barschecks von der Stadtkasse ausgestellt werden. 
 
Nähere Regelungen sind in der Anlage 8 (DA Barkassen) zu dieser Dienstanweisung enthalten. 
 
 

5.5.3 Schecks 
 
Angenommene Schecks bedürfen des Vermerks „nur zur Verrechnung“. Diese werden nach Ver-

buchung über eine Scheckeinlieferungsliste bei der Kreissparkasse zur Gutschrift auf dem Haupt-

geschäftskonto der Stadtkasse eingereicht und überwacht. Auf der Scheckeinlieferungsliste ist 

die Scheck-Nummer, Kontoverbindung, Betrag, Buchungsstelle sowie der Name des Ausstellers 

zu vermerken. 

 

Ausgestellte Schecks werden ebenfalls in einer Liste geführt. Diese enthält das Ausstellungsda-

tum, Schecknummer, Betrag, Buchungsstelle und Scheckempfänger. Die Einlösung ist zu über-

wachen. 

 
 
5.6 Behandlung von Kleinbeträgen 
 
Es kann davon abgesehen werden, Ansprüche (Hauptforderungen) bis einschließlich 10,00 € 
geltend zu machen oder zu erstatten, es sei denn, dass die Einziehung oder Erstattung aus wirt-
schaftlichen oder anderen grundsätzlichen Erwägungen geboten ist. 
 
Überzahlungen von bis zu 10,00 € sind auszubuchen, sofern sie nicht mit offenen Forderungen 
zu verrechnen sind. Werden innerhalb der Verjährungsfrist überzahlte Beträge zu Recht zurück-
gefordert, so werden diese zeitnah ausgezahlt. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nach § 
195 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) drei Jahre und beginnt in der Regel mit dem Schluss des 
Jahres, in dem die Überzahlung erfolgt ist (§199 Abs. 1 BGB). 
 
 
5.7 Vorverfahren 
 
Die anordnenden Fachabteilungen können mit der Vorbereitung von Kassengeschäften betraut 
werden, wenn die Kassensicherheit dadurch nicht gefährdet wird. Zu solchen vorbereitenden 
Maßnahmen gehört z.B. die Durchführung von automatisierten Sollbuchungen. 
 
Die Einführung von automatisierten Sollstellungen aus Vorverfahren (Fachanwendungen) ist 
rechtzeitig mit der Fachadministration des Finanzwesensystems des Fachbereichs Finanzen ab-
zustimmen. Dies gilt auch im Falle einer Änderung des Vorverfahrens (z.B. Neubeschaffung) oder 
der Buchungslogik (Schnittstellenbeschreibung). 
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5.8 Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen (Verwahrgelass) 
 
Die sichere Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen gehören zu den Aufgaben der 
Stadtkasse. Es dürfen nur Gegenstände in Verwahrung genommen werden, die der Stadt gehö-
ren oder von ihr zu verwahren sind. Die zu verwahrenden Gegenstände sind sicher aufzubewah-
ren. 
 
Näheres bestimmt die Dienstanweisung „Verwaltung und Verwahrung von Wertgegenständen 
(Verwahrgelass)“ (siehe Anlage 9). 
 
 
 
6 Vollstreckungsbehörde 
 
6.1 Aufgaben und Organisation  
 
Die Beitreibung von Geldforderungen ist Aufgabe der Vollstreckungsbehörde (§ 2 Abs. 1 VwVG 
NRW). 
 
Diese Aufgabe wird vorrangig im Innendienst und, sofern die dort eingeleiteten Maßnahmen nicht 
zum gewünschten Erfolg führen, im Außendienst wahrgenommen. 
 
Die Arbeitsabläufe werden von der Abteilungsleitung der Vollstreckungsbehörde festgelegt und 
bei Änderungen von gesetzlichen bzw. organisatorischen Bestimmungen angepasst. Für den Au-
ßendienst ist zudem die „Dienstanweisung der Stadt Bergisch Gladbach für die Mitarbeitenden 
im Außendienst der Vollstreckungsbehörde“ in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 
 
 
6.2 Allgemeine Regelungen 
 
Barzahlungen 
 
Der Zahlungsverkehr ist grundsätzlich unbar abzuwickeln. 
Sobald eine Barzahlung vom Schuldner erfolgt, wird diese per Quittung bestätigt. Falsch ausge-
stellte oder verschriebene Quittungen sind ungültig zu machen, dürfen aber nicht aus dem Quit-
tungsblock entfernt werden. 
Danach ist ein Überweisungsträger zu fertigen, mit dem der Betrag bei der Bank von den Mitar-
beitenden im Außendienst der Vollstreckungsbehörde einzahlt wird. Die Durchschrift des Über-
weisungsträgers ist an die Quittung zu heften. 
 
Am Folgetag der Einzahlung ist der übermittelte Bankbeleg entsprechend den Angaben auf der 
Quittung zu buchen (s. auch Einzahlungen). 
 
Dienstsiegel 
 
Die Mitarbeitenden des Innendienstes der Vollstreckungsbehörde führen Dienstsiegel, welche 
unter anderem für folgende Vorgänge zu verwenden sind: 

- Anträge auf Abnahme der Vermögensauskunft, 
- Pfändungsschreiben (Lohn- und Kontopfändungen etc.), 
- Anmeldungen von Insolvenzverfahren sowie 
- Anträge auf Zwangssicherungshypotheken und -versteigerungen. 
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Einzahlungen  
 
Zahlungseingänge sind sofort ordnungsgemäß zu verbuchen.  
 
Ungeklärte Zahlungseingänge sind auf den Verwahrdebitor zu verbuchen und, sobald die Er-
tragsbuchung erfolgt ist, entsprechend zuzuordnen.  
 
Nebenforderungen 
 
Siehe 5.2.4 – Nebenforderungen. 
 
Umbuchungen 
 

Siehe 5.2.6 – Umbuchungen. 

 
 
6.3 Schriftverkehr 

Die Vollstreckungsbehörde führt ihren Schriftverkehr unter der Bezeichnung: 
                                                 
Vollstreckungsbehörde 
der 
Stadt Bergisch Gladbach 
                                     
 
6.4 Behandlung von Kleinbeträgen 

 
Siehe 5.6 – Behandlung von Kleinbeträgen. 
 
 
6.5 Pfandkammer 

Gepfändete Sachen werden, soweit dies von der Größe möglich ist, in einem gesondert ver-
schlossenen Raum mit Tresor (Pfandkammer) aufbewahrt. Ansonsten werden sie anderweitig 
gesichert (z.B. mithilfe von Wegfahrsperren bei Fahrzeugen). 
 
 
 
7 Liquiditätsplanung und -bewirtschaftung 
 
Die für Auszahlungen der Finanzbuchhaltung erforderliche Liquidität ist rechtzeitig von der Stadt-
kasse bereit zu stellen. Nicht benötigte liquide Mittel sind durch die Kämmerei effizient und sicher 
anzulegen. 
 
Die Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung sind von der Kämmerei zu 
überwachen. Hierfür stimmt sie sich täglich mit der Stadtkasse über die prognostizierte Entwick-
lung des bei der Stadtkasse geführten Kassenkontos ab. Auf dieser Basis trifft sie eine entspre-
chende Umschuldungsentscheidung und setzt diese am Geldmarkt um. 
 
Über die Entwicklung der liquiden Mittel ist die Kämmerin bzw. der Kämmerer monatlich im Vo-
raus durch die Kämmerei zu unterrichten. 
 
Die anordnenden Fachabteilungen haben die Kämmerei bei Ein- und Auszahlungen ab 
250.000,00 € zur genaueren Liquiditätsplanung unverzüglich nach Kenntnis des voraussichtli-
chen Fälligkeitstermins zu unterrichten. 
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8 EDV 
 
8.1 Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung 
 
Die Buchführung wird mithilfe von automatisierter Datenverarbeitung vorgenommen. Hierbei dür-
fen gemäß § 28 Abs. 5 Ziffer 1 KomHVO NRW nur fachlich geprüfte Programme und freigege-
bene Verfahren eingesetzt werden. Gemäß 94 Abs. 2 GO NRW ist der GPA NRW die Zulassung 
von Fachprogrammen übertragen worden. Nach § 28 Abs. 5 KomHVO NRW sind neben den GoB 
auch die GoBD anzuwenden. 
 
Zur weiteren Dokumentation sind die bei der Stadt Bergisch Gladbach eingesetzten Vorverfahren 
und analogen Sachverhalte in Anlage 13 aufgeführt und die jeweiligen Funktionalitäten, Arbeits-
abläufe, Regelungen und Schnittstellen beschrieben. 
 
Sobald der Einsatz neuer Vorverfahren oder neue sonstige Sachverhalte, die das Rechnungswe-
sen tangieren, in Erwägung gezogen werden, sind die hier beschriebenen Regelungen analog 
anzuwenden und die Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung 
sowie die Fachadministration des Finanzwesensystems des Fachbereichs Finanzen und die ört-
liche Rechnungsprüfung durch den anwendenden Fachbereich rechtzeitig zu involvieren. 
 
Bezüglich der Einhaltung des Datenschutzes, der Datensicherheit und der Datensicherung wird 
auf die „Dienstanweisung Datenschutz für die Stadt Bergisch Gladbach“ in ihrer jeweils geltenden 
Fassung verwiesen. 
 
Die Datensicherheit und die Erstellung eines zugrundeliegenden Datensicherungskonzeptes für 
die selbst durch die Stadt Bergisch Gladbach betriebenen Komponenten und Vorverfahren obliegt 
dem Fachbereich Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung - Abteilung IT und Zentraler 
Service. Organisationseinheiten wie die Volkshochschule oder die Musikschule, die ein eigen-
ständiges Datennetz und/oder Verfahren von finanztechnischer Relevanz in eigener Verantwor-
tung betreiben, treffen hierzu eigenständige Regelungen. Auf die Richtlinie zum Online-Banking 
wird entsprechend verwiesen (siehe Anlage 14). 
 
 
8.2 Berechtigung im Verfahren 

Zum Schutz des eingesetzten Buchführungssystems sowie zur Wahrung der Nachvollziehbar-
keit/Transparenz der Eingaben dürfen nur autorisierte Personen im Rahmen ihrer Zuständigkei-
ten Zugang zur automatisierten Datenverarbeiten erhalten. Hierüber entscheidet die verantwort-
liche Person der jeweiligen Fachabteilung. Aufgrund einer Begrenzung der Lizenzen sind die Zu-
gänge innerhalb der Fachabteilungen eigenverantwortlich auf das notwendige Maß zu begren-
zen. Sobald eine Lizenz nicht mehr benötigt wird, ist die Fachadministration des Finanzwesen-
systems des Fachbereichs Finanzen schnellstmöglich zu informieren. 
 
Sofern integrierte Module oder dezentral eingesetzte Fachverfahren im Sinne eines Vorverfah-
rens Daten an die Finanzsoftware INFOMA newsystem kommunal übermitteln, liegt die Verant-
wortung der Einhaltung dieser Voraussetzungen grundsätzlich im anwendenden Fachbereich. 
Gleiches gilt für sonstige Sachverhalte oder Finanzströme, die das Rechnungswesensystem tan-
gieren (z.B. Umschichtungen von Girokontenbeständen). Da gleichzeitig die ganzheitliche Ver-
antwortung für die Finanzbuchhaltung gemäß § 93 Abs. 2 GO NRW hiervon betroffen und diese 
nicht fallweise dezentral delegierbar ist, ist sicherzustellen, dass die dezentralen Regelungen und 
Arbeitsabläufe mit den nach der GO NRW bestellten verantwortlichen Personen für die Finanz-
buchhaltung (für die Geschäftsbuchhaltung sowie die Zahlungsabwicklung) abgestimmt sind. 
 
Berechtigungen in der Finanzsoftware INFOMA newsystem kommunal werden durch die Fach-
administration des Finanzwesensystems des Fachbereichs Finanzen vergeben. Art und Umfang 
der Berechtigungen sind entsprechend zu dokumentieren. Die Vergabe, Änderung oder 
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Erweiterung einer Berechtigung einer sachbearbeitenden Person ist durch die jeweilige Füh-
rungskraft bei der Fachadministration des Finanzwesensystems des Fachbereichs Finanzen per 

E-Mail zu beantragen. Für die Berechtigung in der App Faktura (Näheres siehe Anlage 15) erfolgt 
die Beantragung oder Änderung über den jeweiligen Zentralen Dienst. Hierbei ist sich an die 
Fachadministration des Finanzwesensystems des Fachbereichs Finanzen zu wenden. Die 
Vergabe der Berechtigungen in als Vorverfahren fungierenden Fachverfahren erfolgt durch die 
jeweilige Fachadministration. Bei der Vergabe ist im Fachbereich sicherzustellen, dass die Be-
rechtigten – sofern sie die Funktionalitäten als Finanzvorverfahren nutzen – über die nach 8.1 
getroffenen Regelungen und Arbeitsabläufe informiert werden. 
 
Die Anwendung und Entwicklung von Programmen sind strikt zu trennen. Wer Daten in der Fi-
nanzbuchhaltung erfasst, verarbeitet und ausgibt, darf keine System- oder Anwendungsprogram-
mierungen vornehmen können und umgekehrt. 
 
Die Datensicherungskonzepte sowie die Gestaltung und das Fortschreiben der Verfahrensdoku-
mentationen des bei der Stadt Bergisch Gladbach betriebenen Finanzverfahrens INFOMA 
newsystem kommunal obliegt Axians Infoma mit Microsoft. 
 
 
8.3 Freigabe von Verfahren 
 
Die Freigabe soll dauerhaft nachvollziehbar sein und bestätigen, dass die gesetzlichen und örtli-
chen Regelungen eingehalten werden. Für die jeweils eingesetzte Programmversion ist ein Tes-
tat vorzuhalten.  

 
Sofern es sich um Programme handelt, die unmittelbare und mittelbare Auswirkungen auf die 
Finanzbuchhaltung gemäß § 94 Abs. 2 GO NRW haben, 

- sind für den Fall, dass die Wahrnehmung der Aufgaben durch Verträge rechtmäßig auf 
Dritte übertragen wurde, entsprechende Testate vor der Anwendung einzuholen und 

- ist andernfalls die örtliche Rechnungsprüfung grundsätzlich so frühzeitig zu beteiligen, 
dass eine Prüfung und Freigabe der Programme noch vor Anwendungsbeginn möglich 
sind (§ 104 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW). 

 
Zudem ist die örtliche Rechnungsprüfung gemäß der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Ber-
gisch Gladbach von der Absicht, wichtige Änderungen in der Organisation der Verwaltung und 
auf dem Gebiet des Haushalts- und Rechnungswesens vorzunehmen, insbesondere, wenn damit 
Umstellungen in der EDV sowie sonstige Änderungen in diesem Bereich verbunden sind, so 
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, dass sie sich vor der Entscheidung gutachterlich äußern kann. 
 
Bei der Freigabe neuer Vorverfahren mit Auswirkung auf die Finanzbuchhaltung sind die für die 
Finanzbuchhaltung/Zahlungsabwicklung Verantwortlichen und die Fachadministration des Fi-
nanzwesensystems des Fachbereichs Finanzen durch den anwendenden Fachbereich oder die 
Abteilung IT und Zentraler Service rechtzeitig zu informieren, um die damit verbundenen Auswir-
kungen einschätzen zu können.    
 
 
8.4 Dokumentation der eingegebenen Daten und ihrer Veränderungen 
 
Grundsätzlich sind alle Systemeingaben, die die automatisierte Datenverarbeitung betreffen bzw. 
verändern, im Rahmen des Belegprinzips (GoB) zu dokumentieren. Verwendete elektronische 
Signaturen müssen mindestens während der Dauer der Aufbewahrungsfristen nachprüfbar sein. 
 
Geschäftsvorfälle bei DV-Buchführungen (batch-/dialogorientierte Verfahren) gelten als ord-
nungsgemäß gebucht, wenn sie nach einem Ordnungsprinzip vollständig, formal richtig, zeitge-
recht und verarbeitungsfähig erfasst und gespeichert sind. 
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Es ist zu gewährleisten, dass alle für die unmittelbar oder zeitlich versetzt nachfolgende Verar-
beitung erforderlichen Merkmale einer Buchung vorhanden, plausibel und kontrollierbar sind. Ins-
besondere müssen die Merkmale für eine zeitliche Darstellung sowie eine Darstellung nach Sach- 
und Personenkonten gespeichert sein. 
 
Diese Daten sind in Form von Buchungsprotokollen oder in anderer protokollierbarer, verfahrens-
abhängiger Darstellungsweise (maschinell erstellte Erfassungs-, Übertragungs- und Verarbei-
tungsprotokolle) vorzuhalten. Die Protokolle werden wie Belege aufbewahrt. 
 
Um die zeitnahe und periodengerechte Erfassung eines Geschäftsvorfalls sicherzustellen, muss 
der Zeitpunkt der Buchung in der Verfahrensdokumentation definiert sein. 
 
Werden Merkmale (Belegbestandteile, Kontierung) einer erfolgten Buchung verändert, so muss 
der Inhalt der ursprünglichen Buchung feststellbar bleiben, z.B. durch Aufzeichnungen über 
durchgeführte Änderungen (Storno- oder Neu-Buchungen). Diese Änderungsnachweise sind Be-
standteil der Buchführung und müssen jederzeit nachweisbar sein. 
 
 
 
9 Insolvenzverfahren 
 
Eingehende Mitteilungen von Insolvenzgerichten oder Insolvenzverwaltern bzw. Treuhändern 
über die Eröffnung von Insolvenzverfahren werden an die Abteilung Rechts- und Versicherungs-
angelegenheiten weitergeleitet. Im Rahmen von regelmäßigen Umläufen an die zuständigen An-
sprechpersonen in den jeweiligen städtischen Fachbereichen und Einrichtungen werden diese 
von dort aus über die Verfahrenseröffnung in Kenntnis gesetzt und um Prüfung und Rückmeldung 
gebeten, ob und gegebenenfalls welche Forderungen und/oder Verbindlichkeiten bestehen. 
 
Die Vollstreckungsbehörde erhält von der Abteilung Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 
monatlich Informationen zu neuen Insolvenzverfahren zur weiteren Veranlassung. 
 
Die Anmeldung öffentlich-rechtlicher Forderungen zur Insolvenztabelle erfolgt in der Regel durch 
die Abteilung Vollstreckung. Die Anmeldung privatrechtlicher Forderungen nimmt die Abteilung 
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten vor. 
 
 
 
10 Stundung, Niederschlagung und Erlass 
 
Näheres bestimmt die Dienstanweisung „Stundung, Niederschlagung und Erlass“ (siehe Anlage 
10). 
 
 
11 Abwasserwerk 
 
Weitere spezielle Regelungen zum Abwasserwerk finden sich in einer eigenen Dienstanweisung.  
 
 
 
12 Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung 

Für die Mitteilungs- und Informationspflichten gegenüber der örtlichen Rechnungsprüfung sowie 
für deren Befugnisse gelten die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Regelungen der geltenden 
Rechnungsprüfungsordnung. 
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13 Inkrafttreten 
 
Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Gleichzeitig tritt die „Dienstanweisung 
für die Stadt Bergisch Gladbach zu § 31 GemHVO – Sicherheitsstandards und interne Aufsicht“ 
vom 15.10.2014 außer Kraft. 
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Anlagen  
 
Anlage 1 Schaubilder kreditorische und debitorische Abwicklung (in Bearbeitung) 
 
Anlage 2  

Vordrucke (Bitte die jeweils gültigen und hinterlegten Vordrucke nutzen!) 

→ Verfügung zur Abwicklung debitorischer Vorgänge – Soll vor Ist 

→ Kontierung/Anordnung für Aufwand/Auszahlung/Investition 

→ Kontierung/Anordnung für Ertrag/Einzahlung/Investitionseinzahlung 

→ Sammelanordnung für Personenkonten (in Bearbeitung) 

→ Anlage zur Sammeleinzahlungsanordnung für Personenkonten (in Bearbeitung) 

→ Anlage Ratenzahlung zur Sammeleinzahlungsanordnung für Personenkonten (in  
Bearbeitung) 

→ Storno/Sollabgang 

→ Bestellung 

→ Auszahlungsbeleg/Überweisungsauftrag Inland (in Bearbeitung) 

→ Auszahlungsbeleg/Überweisungsauftrag Ausland (in Bearbeitung) 

→ SEPA-Basislastschriftmandat 

→ Persönliche Erklärung wirtschaftlicher Verhältnisse 
 
Anlage 3 Leitfaden zum Umgang mit PDF-Rechnungen 
 
Anlage 4 Leitfaden zum Umgang mit e-Rechnungen 

→ Dienstliche Mitteilung zum Thema e-Rechnung 

→ Ausstellung und Empfang von e-Rechnungen 

→ Ausstellung und Empfang von e-Rechnungen - Ergänzung 
 
Anlage 5 Leitfaden für die versicherungstechnische Abwicklung von Schadensfällen 
 
Anlage 6 Aktivierungsrichtlinie (in Bearbeitung) 
 
Anlage 7 Vermerk zur Buchführung – Belege/Bücher (in Bearbeitung) 
 
Anlage 8 DA Barkassen 

→ Antrag auf Einrichtung von Zahlstellen und Gewährung von Handvorschüssen 

→ Bestimmung einer Kassenführung bzw. der Stellvertretung 

→ Übergabeprotokoll 

→ Kassenbestandsprotokoll 

→ Niederschrift über die unvermutete Prüfung einer Barkasse 

→ Interne Übergabe 
 
Anlage 9 DA Verwaltung und Verwahrung von Wertgegenständen (Verwahrgelass) 

→ Einlieferungsanordnung für Wertgegenstände 

→ Auslieferungsanordnung für Wertgegenstände 

→ Ausleihe für Wertgegenstände 
 
Anlage 10 DA Stundung, Niederschlagung und Erlass (in Bearbeitung) 

→ Leitfaden Stundung 

→ Leitfaden Säumniszuschläge 
 
Anlage 11 Fremde Kassengeschäfte (in Bearbeitung) 
 
Anlage 12 Vermerk zur Nutzung elektronischer Bezahlverfahren bei der Stadt Bergisch  
  Gladbach (in Bearbeitung) 

https://formulare.stadt-gl.de/Papierbasierte%20Formulare/Forms/AllItems.aspx?id=%2FPapierbasierte%20Formulare%2FHaushalt%2FAuszahlungs%2D%20%20Einzahlung%2DAnordnung
https://intra.stadt-gl.de/dienstregelungen/dienstliche_mitteilungen/Freigegebene%20Dokumente/2025_04_28%20Verf%C3%BCgung%20zur%20Abwicklung%20debitorischer%20Vorg%C3%A4nge%20-%20Soll%20vor%20Ist.pdf?d=w7b75d79e0889424093bfa65f6c72631d
https://formulare.stadt-gl.de/Papierbasierte%20Formulare/Forms/AllItems.aspx?id=%2FPapierbasierte%20Formulare%2FHaushalt
https://formulare.stadt-gl.de/Papierbasierte%20Formulare/Forms/AllItems.aspx?id=%2FPapierbasierte%20Formulare%2FHaushalt
https://formulare.stadt-gl.de/Papierbasierte%20Formulare/Forms/AllItems.aspx?id=%2FPapierbasierte%20Formulare%2FHaushalt
https://formulare.stadt-gl.de/Papierbasierte%20Formulare/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2FPapierbasierte%20Formulare&viewpath=%2FPapierbasierte%20Formulare%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FPapierbasierte%20Formulare%2FHaushalt%2FAuszahlungs%2D%20%20Einzahlung%2DAnordnung%2FBestellung
https://www.bergischgladbach.de/sepa-stand-15.03.2022.pdfx?forced=true
https://intra.stadt-gl.de/interner_service/haushalt_finanzen/Dienstanweisungen/2020_03_02%20Pers%C3%B6nl.%20Erkl%C3%A4rung%20wirtschaftl.%20Verh%C3%A4ltnisse.pdf?d=wbbd190c523da495da7ae0d4bd9d360ec
https://intra.stadt-gl.de/dienstregelungen/dienstliche_mitteilungen/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0F68C021-F8BC-49C1-B40C-809902C66A46%7D&file=Leitfaden%20f%C3%BCr%20die%20zentrale%20Bearbeitung%20eingehender%20PDF-Rechnungen.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://intra.stadt-gl.de/dienstregelungen/dienstliche_mitteilungen/Freigegebene%20Dokumente/20210721%20-%20DM%20Infomationen%20zum%20Thema%20eRechnung.pdf#search=erechnungen
https://intra.stadt-gl.de/dienstregelungen/dienstliche_mitteilungen/SitePages/Dienstliche-Mitteilung-(152).aspx
https://intra.stadt-gl.de/dienstregelungen/dienstliche_mitteilungen/SitePages/Dienstliche-Mitteilung--Ausstellung-und-Empfang-von-eRechnungen-Erg%C3%A4nzung-zur-dienstl.-Mitteilung-vom-18.12.24.aspx
https://intra.stadt-gl.de/dienstregelungen/dienstliche_mitteilungen/SitePages/Dienstliche-Mitteilung--Leitfaden-f%C3%BCr-die-versicherungstechnische-Abwicklung-von-Schadensf%C3%A4llen.aspx
https://intra.stadt-gl.de/dienstregelungen/dienstliche_mitteilungen/SitePages/Dienstliche-Mitteilung(12).aspx
https://intra.stadt-gl.de/dienstregelungen/dienstliche_mitteilungen/SitePages/Dienstanweisung.aspx
https://intra.stadt-gl.de/dienstregelungen/dienstliche_mitteilungen/SitePages/Dienstliche-Mitteilung-(160).aspx
https://intra.stadt-gl.de/interner_service/haushalt_finanzen/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B8A5C3894-50C9-454D-9CB9-4D2ACECFE4BE%7D&file=Leitfaden%20S%C3%A4umniszuschl%C3%A4ge%20in%20der%20Vollstreckung%202022.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
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Anlage 13 Vorverfahren (in Bearbeitung) 
 
Anlage 14 Richtlinie zum Online-Banking (in Bearbeitung) 
 
Anlage 15 Vermerk zur Nutzung der App Faktura (in Bearbeitung) 
 
Anlage 16  Einführung in die Besteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

(in Bearbeitung) 
 
Anlage 17 Vermerk zu Sicherheitseinbehalten bei Bauleistungen (in Bearbeitung) 


